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Elektrotechnische Sicherheit in Österreich 
Gesetzliche Grundlagen und anerkannte Regeln der Technik1 

Alfred Mörx2 

 

Österreichisches Elektrotechnikgesetz 

EU-Richtlinien und auch das österreichische 

Elektrotechnikgesetz3 (ETG) gehen grundsätzlich 

von der Freiwilligkeit der Anwendung von 

anerkannten Regeln der Technik („Normen“) aus. 

EU-Richtlinien legen für Produkte (z. B. elektrische 

Betriebsmittel) jedoch wesentliche Sicherheits-

anforderungen fest, bei deren Einhaltung das 

Inverkehrbringen der Betriebsmittel nicht behin-

dert werden darf. 

Anerkannte Regeln der Technik, insbesondere 

harmonisierte Normen (für elektrische Betriebs-

mittel), haben jedoch deswegen eine große 

Bedeutung, weil bei ihrer Einhaltung die Erfüllung 

der wesentlichen Sicherheitsanforderungen als 

gegeben anzusehen ist. Man spricht auch davon, 

dass Konformitätsvermutung besteht. 

Die gesetzlichen Anforderungen an die elektro-

technische Sicherheit für elektrische Anlagen und 

Betriebsmittel sind im österreichischen Elektro-

technikgesetz (ETG) enthalten. Es enthält klare 

Formulierungen hinsichtlich der Gestaltung von 

Sicherheitsmaßnahmen (Sicherheitsziele) auf dem 

Gebiete der Elektrotechnik (Bild 1). 

 
Bild 1 Sicherheitsmaßnahmen (Sicherheitsziele) gemäß ETG, 
vereinfachte Darstellung 

Ebenso legt das ETG auch die für die Einhaltung der 

Sicherheitsziele Verantwortlichen, je nach der Le-

bensphase der Anlage (Errichtung, Änderung, Er-

weiterung, Betrieb …) fest (Bild 2). 

Besondere Bedeutung hat dabei, dass die in Bild 1 

dargestellten Sicherheitsmaßnahmen gleichrangig, 
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ohne Unterschied in der Priorität, angegeben wer-

den. Ebenso wird die  Instandhaltungsverpflichtung 

(des Betreibers) explizit genannt. 

Anerkannte Regeln der Technik für das Errichten, 

Betreiben, Ändern und Instandhalten von elektri-

schen Anlagen werden derzeit in Österreich durch 

die so genannte „Elektrotechnikverordnung“ ver-

bindlich zur Anwendung vorgeschrieben. 

Des Weiteren gilt ganz allgemein, dass auf beste-

hende elektrische Anlagen und elektrische Betriebs-

mittel, welche nach den zur Zeit ihrer Errichtung be-

ziehungsweise Herstellung in Geltung gestandenen 

elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften errich-

tet beziehungsweise hergestellt wurden, neue 

elektrotechnische Sicherheitsvorschriften keine An-

wendung finden. Für diese Anlagen und Betriebs-

mittel bleiben im Allgemeinen die zur Zeit ihrer Er-

richtung beziehungsweise Herstellung in Geltung 

gestandenen elektrotechnischen Sicherheitsvor-

schriften weiter in Kraft. 

 
Bild 2 Verantwortlichkeiten gemäß ETG 

Elektrische Anlagen (mit der Ausnahme der EMV-

Anforderungen von elektrischen Anlagen, Bild 3) fal-

len - zum Unterschied zu den elektrischen Betriebs-

mitteln – derzeit nicht unter das technische Har-

monisierungsrecht der EU. Diese Aussage ist nicht 

damit zu verwechseln, dass im Bereich der 

Europäischen Normungsorganisation(en) seit Jahr-

zehnten Anstrengungen zur Schaffung eines 

möglichst inhaltlich gleichlautenden Normenwerks 

für die Errichtung von elektrischen Anlagen in den 

Mitgliedsländern von CENELEC unternommen 

werden. 
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Bild 3 Nationale Rechtsbasis und EU-Rechtsbasis, vereinfachte 

Darstellung 

Das österreichische Arbeitnehmer-
Innenschutzgesetz 

In den Bestimmungen des österreichischen Ar-

beitnehmerInnenschutzgesetzes - ASchG4, ist der 

Stand der Technik als Zielvorstellung für si-

cherheitstechnische Maßnahmen im Zusammen-

hang mit den  grundlegenden Verpflichtungen der 

Arbeitgeberin/des Arbeitgebers angegeben. 

Wichtig ist jedoch, dass der Stand der Technik im 

Sinne des ASchG nicht mit dem Stand der techni-

schen Normung verwechselt werden darf. Der 

Stand der Technik wird in der Regel weiter fortge-

schritten sein als die technische Normung. 

Arbeitgeber/-innen sind verpflichtet, für Sicherheit 

und Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer in Bezug 

auf alle Aspekte, die die Arbeit betreffen, zu sorgen.  

Sie haben sich unter Berücksichtigung der beste-

henden Gefahren über den neuesten Stand der 

Technik und der Erkenntnisse auf dem Gebiet der Ar-

beitsgestaltung entsprechend zu informieren. 

Darüber hinaus müssen Arbeitgeber/-innen bei der 

Gestaltung der Arbeitsstätten, Arbeitsplätze und Ar-

beitsvorgänge, bei der Auswahl und Verwendung 

von Arbeitsmitteln und Arbeitsstoffen, beim Einsatz 

der Arbeitnehmer sowie bei allen Maßnahmen zum 

Schutz der Arbeitnehmer einige allgemeine Grunds-

ätze der Gefahrenverhütung umzusetzen. Dies gilt 

selbstverständlich auch für alle Gefahren, die sich 

aus der Anwendung der Elektrizität ergeben. 

Darunter auch: 

� Vermeidung von Risiken 

� Abschätzung nicht vermeidbarer Risiken 

� Gefahrenbekämpfung an der Quelle 

� Berücksichtigung des Standes der Technik 

� Vorrang des kollektiven Gefahrenschutzes vor 

individuellem Gefahrenschutz 

� Berücksichtigung des Faktors „Mensch" bei der 

Arbeit 

� Ausschaltung oder Verringerung von Gefahren-

momenten 

Produktanforderungen aus dem ETG und 
ArbeitnehmerInnenschutz 

Arbeitgeber/-innen dürfen nur solche Arbeitsmittel 

zur Verfügung stellen, die hinsichtlich Konstruktion, 

Bau und weiterer Schutzmaßnahmen den für sie 

geltenden Rechtsvorschriften über Sicherheits- und 

Gesundheitsanforderungen entsprechen.  

Zu diesen Rechtsvorschriften gehören die u.a. Best-

immungen der österreichischen Arbeitsmittelver-

ordnung (AM-VO5), insbesondere der Abschnitt 4 

über die Beschaffenheitsanforderungen von Ar-

beitsmitteln. 

Wenn ArbeitgeberInnen ein Arbeitsmittel er-

werben, das nach einer der in der AM-VO ange-

führten Vorschrift gekennzeichnet (z.B. CE-Kenn-

zeichnung gemäß Niederspannungsgeräteverord-

nung,) ist, können sie davon ausgehen, dass dieses 

Arbeitsmittel hinsichtlich Konstruktion, Bau und 

weiterer Schutzmaßnahmen der AM-VO über 

Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen ent-

spricht. Auf diese Art und Weise „hilft“ die Erfüllung 

der Anforderungen des ETG auch bei der Auswahl 

von Arbeitsmitteln. 

Zusammenfassung 

An den Beispielen des österreichischen Elektrotech-

nikgesetzes und der Anforderungen aus dem öster-

reichischen ArbeitnehmerInnenschutzrecht, wer-

den die Zusammenhänge zwischen gesetzlichen An-

forderungen in Österreich, den technischen Richtli-

nien der EU und den anerkannten Regeln der Tech-

nik im Überblick dargestellt. 
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